
Bildungsverordnung

Assistent/-in Gesundheit und 

Soziales EBA



Informationsveranstaltung zum Start 

der Branchenvernehmlassung



Verbundpartner
schaft

ÅOdASanté

ÅSAVOIRSOCIAL

ÅBundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT)

ÅGesundheitsdirektorenkonferenz (GDK)

ÅSozialdirektorenkonferenz (SODK)

ÅSchweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK)

ÅKantonale OdA Gesundheit und Soziales

ÅArbeitgeberorganisationen

ÅBerufsorganisationen

ÅEidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)

Verbundpartnerschaft



Entstehungsgeschichte



2006 Beginn Kooperation OdASanté & SAVOIRSOCIAL

Vorabklärung Attest-Ausbildung

2007 Vertiefte Prüfung

ÅVernehmlassung

ÅPrüfungsbericht

Entstehungsgeschichte



Resultat Prüfungsbericht:

Klarer Bedarf an Assistenzpersonal 

in beiden Branchen 

(mit Ausnahme des Kinderbereichs)



2006 Beginn Kooperation OdASanté & SAVOIRSOCIAL

Vorabklärung Attest-Ausbildung

2007 Vertiefte Prüfung

Å Vernehmlassung

Å Prüfungsbericht

2008 Beschluss Vorstände: Antrag Vorticket BBT

2009 Erteilung Vorticket BBT

2009 / Erarbeitung Bildungsverordnung und

2010 Bildungsplan durch Reformkommission 

und Arbeitsgruppen

Entstehungsgeschichte



Klare Assistenzfunktion

ÅArbeit im Rahmen der erworbenen Kompetenzen

ÅAusübung delegierter Tätigkeiten

ÅWahrnehmung einfacher Aufgaben im Rahmen von 

Aufträgen/Betreuungsplänen

ÅWirken und Unterstützen im Kontext eines Arbeitsteams



Die 
Attestausbildun
g in der 
Bildungssystem
atik 

Die Attestausbildung in der Bildungssystematik 



Es braucht den neuen Beruf!



Projektorganisation



OdASanté SAVOIRSOCIAL

Externe Projektleitung

Ausschuss 

Qualifikationsverfahren

Arbeitsgruppe 

Bildungsplan

Reformkommission

Projektorganisation



Aufgaben 
Reformkommiss
ion

ÅProjektsteuerung, -aufsicht, -verantwortung

ÅGenehmigung Projektplanung

ÅWahl Arbeitsgruppen

ÅKoordination, Diskussion und Genehmigung der 

Arbeiten der Arbeitsgruppen

Å Information

Aufgaben Reformkommission



Aufgaben 
Arbeitsgruppen

ÅErarbeiten der Grundlagen für die Reformkommission

Å Bearbeiten der Aufträge der Reformkommission

Å Bildung von Ausschüssen

Aufgaben Arbeitsgruppen



Vorgehen

Å1. Schritt: Berufsfeld-Analyse

Å 2. Schritt: Berufsbild und Kompetenzenprofil

Å 3. Schritt: Bildungsplan

Å 4. Schritt: Bildungsverordnung

Vorgehen



Ein einzigartiges Projekt

ï

Ein einzigartiger Beruf!



Positionierung der Ausbildung



Agenda

ÅZielgruppe und Differenzierungen

ÅAnforderungen an die Lernenden

ÅBedeutung der Ausbildungsgrundlagen

ÅStatus der Assistentin / des Assistenten 

Gesundheit und Soziales

Agenda



Zielgruppe

Die Zielgruppe hat viele Facetten:

Å Jugendliche finden nach Abschluss der obligatorischen 

Schulbildung einen Einstieg in die Berufswelt von 

Betreuung und Pflege

ÅAuch Erwachsenen wird ein Einstig in diese Berufswelt 

und in die Branchen Gesundheit und Soziales geöffnet

Å Erwachsene mit mehrjähriger Erfahrung im Berufsfeld 

Betreuung und Pflege können ihre Kompetenzen formell 

anerkennen lassen



Differenzierungen

ÅUnterschiedliche 

Ziele: Einstiegsberuf  

oder Zielberuf

ÅUnterschiedliche 

Lebens- und 

Berufserfahrung

Å Unterschiedliches 

Alter

ÅHeterogene 

Lernvoraussetzungen

Å Fokus praktische 

Berufstätigkeit

Å Stützunterricht an der 

Berufsschule

ÅFachkundige 

individuelle 

Begleitung

ÅFörderkonzept

ÅSchulung der 

Ausbildenden



schulisch ·obligatorische Schulzeit

fachlich ·gute mündliche und schriftliche Verständigung in 

der Landessprache

methodisch ·sorgfältige Arbeitsweise

persönlich ·gute körperliche Gesundheit

·psychische Stabilität und Belastbarkeit

·Einfühlungsvermögen

·Bereitschaft, über eigene Verhaltensweisen

nachzudenken und diese bei Bedarf anzupassen

·Dienstleistungsbewusstsein

·Flexibilität (unregelmässige Arbeitszeiten)

sozial ·Teamfähigkeit

Interesse ·Freude am Umgang mit Menschen / 

Hauswirtschaft / Organisation

Anforderungen an die Lernenden



Die Bedeutung der Ausbildungsgrundlagen

Bildungsverordnung und Bildungsplané

Ålegen die beruflichen Handlungskompetenzen fest, die im Lauf 

der Ausbildung erworben werden müssen;

Ålegen die maximalen beruflichen Handlungskompetenzen fest, die 

im Rahmen der Berufsausübung ausgeübt werden dürfen;

Åregeln den Status der Assistentin / des Assistenten Gesundheit 

und Soziales.

Die Betriebe entscheiden innerhalb dieses Rahmens über 

den konkreten Einsatz der Assistentin / des Assistenten 

Gesundheit und Soziales in der beruflichen Praxis.



Positionierung der Ausbildung zum/zur 

Assistent/in Gesundheit und Soziales

ÅGeneralistische Ausbildung im Gesundheits- und 

Sozialwesen (ohne familienexterne Betreuung)

ÅEigenständiges, das heisst vollwertiges und in sich 

stimmiges Berufsprofil

Å Klare Abgrenzung zu den zweijährigen beruflichen 

Grundbildungen in Hauswirtschaft und Administration

Å Klare Abgrenzung zu den weiterführenden EFZ-

Ausbildungen FaBe und FaGe



Status der Assistentin / des Assistenten 

Gesundheit und Soziales

Die Assistentin /der Assistent Gesundheit und Soziales hat 

Assistenzfunktion: 

Å Sie/er arbeitet im Rahmen der erworbenen Handlungs-

kompetenzen

Å Sie/er übt delegierte Tätigkeiten aus

Å Sie/er nimmt einfache Aufgaben im Rahmen von 

Aufträgen oder Betreuungsplänen wahr

ÅSie/er wirkt und unterstützt im Kontext eines 

Arbeitsteams



Struktur und Inhalt der Ausbildung



Å Berufsbild und Kompetenzenprofil

Å Die Struktur der Ausbildung

Å Das Qualifikationsverfahren

Å Anforderungen an den Lehrbetrieb

Å Anschluss an weiterführende Ausbildungen

Agenda



Die Ebenen der Berufsbeschreibung

Ebene 1: 
Das Berufsbild

Ebene 2: 
Die Handlungskompetenzbereiche

Ebene 3: 
Die konkreten Handlungskompetenzen



Das Berufsbild (1)

Die Assistentin / der Assistent Gesundheit und Soziales ...

Å .. unterstützt in ambulanten und stationären Institutionen des  

Gesundheits- und Sozialwesens Menschen aller Altersstufen mit 

physischen, geistigen, psychischen oder sozialen 

Einschränkungen in der Bewältigung ihres Alltags.

Å ... nimmt Pflege- und Begleitungsaufgaben gemäss Auftrag wahr. 

Sie/er unterstützt Klientinnen und Klienten bei Aktivitäten des 

Alltags. Sie/er führt Haushaltsarbeiten im Wohnbereich bzw. in der 

Wohnung der Klientinnen und Klienten durch. Sie/er erledigt 

einfache administrative und logistische Arbeiten mit Bezug zu 

ihrem/seinem  Tätigkeitsbereich.



Das Berufsbild (2)

Die Assistentin / der Assistent Gesundheit und Soziales ...

Å ... respektiert die Persönlichkeit der Klientinnen und Klienten, 

bezieht diese in ihrer/seiner Tätigkeit ein und nutzt deren 

Ressourcen. Sie/er orientiert sich bei ihrer Arbeit an den Werten 

und Leitideen der Organisation.

Å ... übt die Tätigkeiten im Rahmen der erworbenen Kompetenzen, 

der rechtlichen Rahmenbedingungen und der betrieblichen 

Regelungen aus.



Die Handlungskompetenzbereiche

Unterstützen

im Haushalt

Logistik,

Administration,

Arbeits-

organisation

Berufsrolle 

und 

Zusammen-

arbeit

Hygiene 

und 

Sicherheit

Begleiten 

und 

unterstützen

im Alltag

Gesundheit 

und 

Körperpflege



Die konkreten Handlungskompetenzen

ÅDer Bildungsplan umfasst 30 konkrete Handlungs-

kompetenzen. 

Å Diese sind in 30 Situationsbeschreibungen mit den 

zugehörigen Ressourcen umschrieben:
- Gesundheit und Körperpflege: 7 Situationen

- Begleiten und Unterstützen im Alltag: 8 Situationen

- Unterstützen im Haushalt: 4 Situationen

- Hygiene und Sicherheit: 4 Situationen

- Logistik, Administration, Arbeitsorganisation: 4 Situationen

- Berufsrolle und Zusammenarbeit: 3 Situationen

ÅDer Bildungsplan bezeichnet auch die besonders 

wichtigen Querschnittsressourcen. 



Struktur der Ausbildung (1)

ÅZweijährige berufliche Grundbildung

Å Als Organisationsform sind sowohl das duale System 

wie die schulisch organisierte Grundbildung möglich

Å Lernpartnerschaft der drei Lernorte Berufsschule, 

überbetrieblicher Kurs und Lehrbetrieb oder 

Praktikumsort

Å Stützunterricht an der Berufsschule

Å Fachkundige individuelle Begleitung gemäss 

kantonalem Konzept



Struktur der Ausbildung (2)

Berufsschule
Überbetriebliche 

Kurse

Praktische 

Ausbildung

400 Lektionen 

Berufskunde
Überbetriebliche 

Kurse total 24 Tage

(16 im ersten 

und 8 im zweiten

Ausbildungsjahr)

Ausbildung

im Lehrbetrieb /

im Praktikum

(im Durchschnitt

an 4 Tagen 

pro Woche)

240 Lektionen 

Allgemeinbildung

80 Lektionen 

Turnen und Sport

Fachkundige individuelle Begleitung

nach kantonalem Konzept



Das 
Qualifikationsve

rfahren

Das Qualifikationsverfahren



Fachliche Mindestanforderungen an 

die Berufsbildner/innen

ÅFaGe mit zwei Jahren Berufserfahrung

Å FaBe mit zwei Jahren Berufserfahrung

ÅEFZ eines verwandten Berufs mit den notwendigen 

Berufskenntnissen im Bereich der Assistent/in 

Gesundheit und Soziales mit zwei Jahren 

Berufserfahrung

ÅEinschlägiger Abschluss der höheren Berufsbildung 

oder einer Fachhochschule mit den notwendigen 

Berufskenntnissen im Bereich der Assistentin / des 

Assistenten Gesundheit und Soziales mit zwei Jahren 

Berufserfahrung



Höchstzahl der Lernenden

ÅEine Lernende darf ausgebildet werden, wenn im Betrieb 

eine Berufsbildnerin zu mindestens 60% beschäftigt ist .

Å Für jede zu mindestens 60% beschäftigte Fachkraft darf 

eine weitere Lernende ausgebildet werden.

Å Als Fachkraft gilt, wer mindestens ein EBA im Fach-

bereich hat.

éund ¿brigens: Die Ausbildung von Assistenten/Assistentinnen 

Gesundheit und Soziales setzt nicht voraus, dass im gleichen Betrieb 

auch FaGe oder FaBe ausgebildet werden ïund umgekehrt ...



Anschluss an weiterführende Ausbildungen

ÅAls weiterführende Ausbildungen gelten FaGe und FaBe;

ÅDie beiden Bildungsverordnungen FaGe und FaBe sehen 

bereits verkürzte zweijährige Ausbildungen vor für 

Personen, die:

- das 22. Altersjahr vollendet und 

- mindestens zwei Jahre Praxis zu mindestens 60% im 

Berufsfeld Pflege und Betreuung haben.

Å Diese Regelung gilt selbstverständlich auch für 

Assistent/innen Gesundheit und Soziales;

ÅFür Assistent/innen Gesundheit und Soziales unter 22 

Jahren sind individuelle Anrechnungen möglich.



Pädagogisches Konzept



ÅDefinition der beruflichen Handlungskompetenz

ÅDie typische Situation und der Situationskreis 

ÅRegeln/Normen berücksichtigen, externe Ressourcen 

nutzen, interne Ressourcen aufbauen

ÅAusbilden nach der Ko-Re-Methode

ÅEin pädagogischer Tipp im Umgang mit den Lernenden

Agenda



Definition der 
beruflichen 
Handlungskomp
etenz

ÅBerufliche Handlungskompetenz in einem bestimmten 

Beruf bedeutet, eine definierte Anzahl von beruflichen 

Situationen erfolgreich zu bewältigen.

Å Im Falle der Assistentin / des Assistenten Gesundheit & 

Soziales sind es in 6 Handlungskompetenzbereichen 

total 30 Situationen.

ÅWer die 30 Situationen erfolgreich meistert, ist ein 

Assistent / eine Assistentin Gesundheit und Soziales.

Definition der beruflichen 

Handlungskompetenz



Die typische Situation 

am Beispiel der Situation 1.1



Die typische Situation 

am Beispiel der Situation 1.1



Lernort

überbetriebliche 

Kurse

Lernort

Betrieb

Lernort

Berufsfachschule

Berufliche 

Handlungs-

kompetenz

Berufliche Handlungskompetenz erlangen



Ausbilden nach 
der Ko-Re 
Methode

Ausbilden nach der Ko-Re Methode heisst:

Å Immer wieder den Weg der typischen Situation im 

Bildungsplan zur selbst erlebten Situation im Lehrbetrieb 

beschreiten.

Å Situationen wie eine Fachperson wahrnehmen und 

beschreiben.

ÅSituationen sammeln, vergleichen und nach der 

Systematik des Bildungsplanes einordnen.

Å Situationen reflektieren und analysieren und 

Schlussfolgerungen für die Ausbildung ziehen.

Ausbilden nach der Ko-Re Methode



Situationsorientierter Kompetenzbegriff

Kompetenz heisst: Externe und persönliche Ressourcen der Situation entsprechend

aktivieren, um eine berufliche Handlungssituation zu meistern.

Externe Ressourcen

Persönliche Ressourcen

- Kenntnisse

- Fähigkeiten

- Haltungen

tragen dazu bei

Berufliche 

Handlungssituationen

zu meistern



Zweijährige berufliche Grundbildung 

Å Eine im Bundesgesetz über die Berufsbildung BBG (2002) neu 

geschaffene Ausbildungsform mit einem zertifizierenden 

Abschluss, dem Eidg. Berufsattest EBA.

Å Niederschwelliger Einstieg in die Berufswelt mit dem Ziel, einen 

ersten beruflichen Abschluss auf der Stufe Sek II zu erreichen.

Å Wer im Qualifikationsverfahren gute bis sehr gute Leistungen 

erbringt kann ĂDurchlªssigkeitñ nutzen.

Ă FaGe                  Ă FaBe

Å Lernende in der zweijährigen beruflichen Grundbildung haben 

die gleichen Rechte und Pflichten wie Lernende in drei- und 

vierjährigen Ausbildungen. Zudem haben sie bei Bedarf Anrecht 

auf eine Fachkundige individuelle Begleitung FiB. 



Die Lernenden 

Grundsätzlich verantwortlich für das Vergeben von Ausbildungsplätzen sind:

Å im Lernortsprinzip: Die Lehrbetriebe.

Å im Schulortsprinzip: Die anbietende Schule.

Die Lernenden sind:

Å Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die sich für einen Beruf im 

Berufsfeld Gesundheit & Soziales interessieren, aber den 

Anforderungen der FaGe oder FaBe-Ausbildung (noch) nicht 

gewachsen sind.

Å Junge Erwachsene, die  eine Ausbildung abgeschlossen oder 

abgebrochen haben und einen Neustart im Berufsfeld Gesundheit & 

Soziales anstreben.  

Å Erwachsene, die einen Berufswechsel vornehmen wollen und einen 

niederschwelligen Einstieg suchen.

Å Erwachsene, die ohne Ausbildungsabschluss kürzere oder längere Zeit 

bereits im Berufsfeld Gesundheit & Soziales gearbeitet haben.



Wer während der Ausbildung Lern- und Leistungsschwierigkeiten 

bekundet, hat Anrecht auf:

Å Früherfassung seiner Lernvoraussetzungen an allen drei 

Lernorten;

Å Ein differenziertes Stütz- und Förderangebot an den 

Berufsfachschulen.

Zusatzangebot nicht am regulären Schultag von Lehrpersonen 

mit Zusatzausbildung erteilt.

Å Fachkundige individuelle Begleitung FiB, die je nach Kanton 

unterschiedlich ausgebaut ist und unterschiedlichen  Modellen 

folgt.

Das Förderkonzept



Pädagogisch sinnvoller Umgang mit Lernenden

Å Viele Lernende der 2-jährigen Grundbildung absolvieren die 
Ausbildung ohne Schwierigkeiten.

Å Treten Lern- und Leistungsschwierigkeiten auf, so liegt die 
Ursache meist nicht in den kognitiven Möglichkeiten der 
Lernenden, sondern in Einflussgrössen wie Aufmerksamkeit, 
Motivation, Repertoire an Lern- und Problemlösestrategien, usw.

Å Diese Faktoren sind auch vom Selbstwertgefühl, von der 
Selbstwirksamkeits-Überzeugung der Lernenden abhängig.

Å Im Umgang mit Lernenden in der zweijährigen Grundbildung gilt 
daher für die Ausbildungsverantwortlichen, den Selbstwert der 
Lernenden zu stützen durch
- Anerkennung der Person; Vertrauen und Zutrauen geben
- Sorgfältige Einführung in neue Tätigkeitsgebiete
- Schrittweise Erhöhung der Ausbildungsanforderungen
- Anerkennen erbrachter Leistung durch sachliches Feedback.



<<Pause   - 20 min.>>



Einführung der Ausbildung



Einführung der 
Ausbildung

ÅAusbildungshandbuch

Å Informations- und Ausbildungskonzept

ÅLehrmittel

ÅPilotprojekte

Einführung der Ausbildung



Ausbildungshan
dbuch

ÅBildungsprogramm

ÅModell-Lehrgang

ÅPädagogisches Konzept

Å Förderkonzept

Å Erklärungen zur Lerndokumentation

Ausbildungshandbuch



Einführung der 
Ausbildung

ÅAusbildungshandbuch Ende 2010

Å Informations- und Ausbildungskonzept Herbst 2010

Å Lehrmittel Juni 2011

Å Pilotprojekte Herbst 2011

ÅNationaler Ausbildungsstart Herbst 2012

Einführung der Ausbildung



Weiteres Vorgehen:

Vernehmlassung, 

Terminplan



Branchenverneh
mlassung
22. Juni 2010 ς
12. September 
2010

ÅTrägerverbände SAVOIRSOCIAL

ÅTrägerverbände OdASanté

Å Kantonale/regionale OdA Gesundheit

Å Kantonale/regionale OdA Soziales

Ą Rückmeldung in konsolidierter Form!

Branchenvernehmlassung

22. Juni 2010 ï12. September 2010



Terminplan

06/2010 Branchenvernehmlassung (bis 09/2010)

09/2010 Auswertung Vernehmlassungsergebnisse

Informations- und Ausbildungskonzept fertig

10/2010 Ticket-Antrag beim BBT

11/2010 Konsistenzprüfung und nötige Anpassungen

Eröffnung Vernehmlassung BBT (bis 02/2011)

12/2010 Ausbildungshandbuch fertig

Start Arbeiten für die Implementierung

03/2011 Auswertung BBT-Vernehmlassungsergebnisse 

05/2011 Erlass Bildungsverordnung und Bildungsplan

Terminplan



Fragen und Antworten



www.savoirsocial.ch

www.odasante.ch

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


